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1. Einleitung 

Diese Anleitung führt Sie durch die Erfassung der Finanzierungsquellen in der Webapplikation 

AssistMe. Die Applikation finden Sie im Internet unter der Adresse: https://www.assistme.gsi.be.ch. In 

AssistMe können Menschen mit Behinderungen für Leistungen gemäss Behindertenleistungsgesetz 

(BLG)1 angemeldet werden. 

Leistungen gemäss BLG können erst dann geltend gemacht werden, wenn sie nicht bereits durch eine 

Versicherung (z.B. Invalidenversicherung, Krankenversicherung etc.) finanziert sind. Aus diesem Grund 

werden Sie in AssistMe aufgefordert, alle bestehenden Versicherungsleistungen (z.B. Renten, 

Entschädigungen, Ergänzungsleistungen oder Beiträge) anzugeben oder einen allfälligen Anspruch auf 

diese Leistungen abzuklären.  

Die einzelnen Schritte zur Erfassung der Finanzierungsquellen sind in dieser Anleitung der Reihe nach 

aufgeführt. In einer kurzen Erklärung wird der jeweilige Schritt beschrieben. Die Bilder können Ihnen 

dabei helfen sich zu orientieren. 

AssistMe zeigt Ihnen alle Finanzierungsquellen an, zu denen Angaben notwendig sind. Damit 

Leistungen gemäss BLG geltend gemacht werden können, ist eine vollständige Erfassung der 

Finanzierungsquellen erforderlich. Beantworten Sie dazu jede Frage und laden Sie sämtliche 

Unterlagen hoch, die in AssistMe gefordert werden. 

Die Anleitung ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil "Anspruch - Verfügung erfassen" leitet Sie an, 

Finanzierungsquellen zu erfassen, bei denen bereits Leistungen bezogen werden oder ein Anspruch 

auf Leistungen besteht. 

Im zweiten Teil "Kein Anspruch - Begründung angeben" wird beschrieben, wie Sie Finanzierungs-

quellen erfassen müssen, bei denen kein Anspruch auf Leistungen besteht. 
  

 
1 Gesetz über die Leistungen für Menschen mit Behinderungen (BLG) vom 13.06.2023 

https://www.assistme.gsi.be.ch/
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2. Finanzierungsquellen in AssistMe 

Während der Selbstanmeldung in AssistMe erscheint die Aufforderung, die aktuellen 

Finanzierungsquellen zu deklarieren: 

 

Nachdem das Gesuch um Zulassung eingereicht ist, sind die Finanzierungsquellen über die 

entsprechende Schaltfläche auf der Startseite des Dossiers aufrufbar: 
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3. Anspruch – Verfügung erfassen 

3.1 Rente der Invaliden-, Unfall- oder Militärversicherung 

Falls der Mensch mit Behinderungen eine Rente der Invaliden-, Unfall- oder Militärversicherung 

bezieht, muss diese erfasst werden. Auch eine AHV-Rente, welche aufgrund einer vorangegangenen 

IV-Rente errichtet wurde, muss erfasst werden. 

Falls mehrere Renten bezogen werden, geben Sie unter diesem Punkt in AssistMe die erste Rente 

gemäss folgender Reihenfolge an:  

1. Invalidenversicherung (oder AHV bei Besitzstand aus IV) 

2. Unfallversicherung 

3. Militärversicherung 

 

Die weiteren Renten können Sie anschliessend unter der Finanzierungsquelle "Andere Finanzierer" 

erfassen (s. Kapitel 2.8). 

 

Erfassung der Rente 

 

Die für die Erfassung der Rente erforderlichen Angaben finden sich in der aktuellen Verfügung der 

Versicherung oder im Schreiben "Unveränderte Invalidenrente". Gehen Sie wie folgt vor: 

 
1) Wählen Sie bei der Frage «Beziehen Sie eine Rente der Invaliden-, Unfall- oder 

Militärversicherung» die Schaltfläche «Ja» an.  

2) Klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche «Verfügung erfassen» 
a. Wählen Sie im Feld «Ausstellungsdatum» das Ausstellungsdatum gemäss Verfügung (s. 

Abbildung unten). 
b. Erfassen Sie im Feld «Gültig ab» den Monat sowie das Jahr ab welchem die Verfügung gültig 

ist. 
c. Lassen Sie das Feld «Gültig bis» leer, wenn die Verfügung nicht befristet ist,.  
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3) Laden Sie die Verfügung inkl. allfälliger Beilage-Blätter im Abschnitt «Nachweisdokumente» hoch. 

 

4) Wählen Sie die Schaltfläche «Speichern und schliessen» um wieder auf die Übersicht der 

Finanzierungsquellen zu gelangen und die weiteren Versicherungen zu bearbeiten. 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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3.2 Hilflosenentschädigung (HE) 

Falls der Mensch mit Behinderungen eine Hilflosenentschädigung erhält, muss diese erfasst werden. 
Nehmen Sie die aktuelle HE-Verfügung der Invaliden-, Unfall-, Militärversicherung oder der AHV oder 
das Schreiben «Anspruch auf Hilflosenentschädigung unverändert» zur Hand und gehen Sie wie folgt 
vor: 

 
1) Wählen Sie bei der Frage «Beziehen Sie eine Hilflosenentschädigung der Invaliden-, Unfall- oder 

Militärversicherung» die Schaltfläche «Ja» an.  
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2) Klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche «Verfügung erfassen» 
a. Wählen Sie im Feld «Ausstellungsdatum» das Ausstellungsdatum gemäss Verfügung (s. 

Abbildung unten). 
b. Erfassen Sie im Feld «Gültig ab» den Monat sowie das Jahr, ab welchem die Verfügung gültig 

ist. 
c. Lassen Sie das Feld «Gültig bis» leer, wenn die Verfügung nicht befristet ist. 
d. Wählen Sie beim Punkt «Bei Aufenthalt (gemäss Verfügung)» den Aufenthalt gemäss 

Verfügung. 
e. Wählen Sie beim Feld «Versicherung» die Versicherung aus, welche die HE ausgerichtet. 
f. Wählen Sie im Feld «Grad» den Grad der Hilflosigkeit gemäss Verfügung aus. 
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g. Beantworten Sie die Frage «Weicht der Betrag, denn Sie monatlich erhalten vom 

obenstehenden Betrag ab» mit «Nein», wenn die Angaben übereinstimmen.  
 
Falls der Betrag abweicht, prüfen Sie bitte die bereits getätigten Eingaben (z.B. Versicherung, 
Grad der HE). Wenn die Angaben korrekt sind und eine Abweichung besteht, wählen Sie die 
Antwort «Ja» aus und tragen Sie den tatsächlichen Betrag im Feld "Abweichung 
Hilflosenentschädigung pro Monat (CHF)" ein (dies ist z.B. bei AHV-Rente aus IV-Besitzstand 
der Fall, siehe Abbildung unten). 
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3) Laden Sie die Verfügung inkl. allfälliger Beilage-Blätter im Abschnitt «Nachweisdokumente» hoch. 
 

4) Wählen Sie die Schaltfläche «Speichern und schliessen» um wieder auf die Übersicht der 

Finanzierungsquellen zu gelangen und die weiteren Versicherungen zu bearbeiten. 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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3.3 Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (EL Jährlich) 

Falls der Mensch mit Behinderungen Ergänzungsleistungen der AHV oder Invalidenversicherung 
bezieht, müssen diese erfasst werden. Nehmen Sie die aktuelle EL-Verfügung und das dazugehörige 
Beilageblatt «Berechnung der Ergänzungsleistungen» zur Hand und gehen Sie wie folgt vor: 

 
1) Wählen Sie bei der Frage «Beziehen Sie Ergänzungsleistungen zur AHV/IV» die Schaltfläche 

«Ja» an.  

2) Klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche «Verfügung erfassen» 
a. Wählen Sie im Feld «Ausstellungsdatum» das Ausstellungsdatum gemäss Verfügung. 
b. Erfassen Sie im Feld «Gültig ab» den Monat sowie das Jahr ab welchem die Verfügung gültig 

ist. 
c. Lassen Sie das Feld «Gültig bis» leer, wenn die Verfügung nicht befristet ist. 
d. Wählen Sie im Feld «Wird die Heimtaxe für den Heimaufenthalt in der EL-Berechnung 

aufgeführt», «Ja» an, wenn die Heimtaxe wie in der untenstehenden Verfügung aufgeführt 
wird.  
Ansonsten beantworten Sie die Frage mit «Nein». 

e. Wählen Sie im Feld «Wird die Hilflosenentschädigung in der EL-Berechnung aufgeführt, «Ja» 
an, wenn die Hilflosenentschädigung wie in der untenstehenden Verfügung aufgeführt wird.  
Ansonsten beantworten Sie die Frage mit «Nein». 

f. Tragen Sie den Betrag der Ergänzungsleistungen gemäss Abbildung unten ein. 
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3) Laden Sie die Verfügung und das Beilageblatt «Berechnung der Ergänzungsleistungen» im 
Abschnitt «Nachweisdokumente» hoch. 

 

4) Wählen Sie die Schaltfläche «Speichern und schliessen» um wieder auf die Übersicht der 

Finanzierungsquellen zu gelangen und die weiteren Versicherungen zu bearbeiten. 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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3.4 Pflegebeitrag der UV/MV  

Falls der Mensch mit Behinderungen einen Pflegebeitrag der Unfall- oder Militärversicherung bezieht, 
muss dieser erfasst werden. Nehmen Sie das aktuelle Schreiben der Unfall- oder Militärversicherung 
für Pflegeleistung zur Hand und gehen Sie wie folgt vor: 

 
1) Wählen Sie bei der Frage «Beziehen Sie eine Leistung für Hilfe und Pflege zuhause der Unfall- 

oder Militärversicherung» die Schaltfläche «Ja» an.  

2) Klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche «Verfügung erfassen» 
a. Wählen Sie im Feld «Ausstellungsdatum» das Ausstellungsdatum gemäss Verfügung. 
b. Erfassen Sie im Feld «Gültig ab» den Monat sowie das Jahr, ab welchem die Verfügung gültig 

ist. 
c. Lassen Sie das Feld «Gültig bis» leer, wenn die Verfügung nicht befristet ist. 
d. Wählen Sie im Feld «Name der Versicherung» die Versicherung aus, welche die Leistung 

ausgerichtet. 
e. Geben Sie im Feld «Hilfe und Pflege zuhause pro Monat (CHF)» den Betrag ein, welchen Sie 

monatlich für Hilfe und Pflege zuhause von der Versicherung vergütet erhalten. Es kann sein, 
dass Ihnen (wie im untenstehenden Beispiel) die anderen Leistungen wie IV-Rente und 
Hilflosenentschädigung vom Gesamtbetrag abgezogen werden. 

 

 

3) Laden Sie die Verfügung inkl. allfälliger Beilage-Blätter (z.B. Kontoauszug) im Abschnitt 
«Nachweisdokumente» hoch.  
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4) Wählen Sie die Schaltfläche «Speichern und schliessen» um wieder auf die Übersicht der 
Finanzierungsquellen zu gelangen und die weiteren Versicherungen zu bearbeiten. 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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3.5 Beitrag Krankenversicherung (KV) 

Falls der Mensch mit Behinderungen Massnahmen der Grund- oder Behandlungspflege gemäss 

Artikel 7 der Krankenpflegeverordnung (KLV) über die obligatorische Krankenpflegeversicherung 

abrechnet, müssen diese erfasst werden. 

Nehmen Sie das aktuelle «Leistungsplanungsblatt für Versicherung» der Spitex zur Hand und gehen 
Sie wie folgt vor: 

 
1) Wählen Sie bei der Frage «Beziehen Sie einen Beitrag der Krankenversicherung für Assistenz- 

oder Betreuungsleistungen?» die Schaltfläche «Ja» aus.  

2) Klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche «Verfügung erfassen» 
a. Wählen Sie im Feld «Ausstellungsdatum» das Ausstellungsdatum gemäss Verfügung. 
b. Erfassen Sie im Feld «Gültig ab» den Monat sowie das Jahr ab welchem die Verfügung gültig 

ist. 
c. Lassen Sie das Feld «Gültig bis» leer, wenn die Verfügung nicht befristet ist. 
d. Erfassen Sie die Stunden pro Monat aus dem “Leistungsplanungsblatt für Versicherung” der 

Spitex für jede Leistungsart, wie in der unten aufgeführten Darstellung ersichtlich (unter 
"Leistungen obligatorische Versicherung"). 

e. Falls Leistungen der Spitex über eine Zusatzversicherung abgerechnet werden, müssen Sie 
diese ebenfalls erfassen. Laden Sie in diesem Fall zusätzlich die Versicherungspolice als 
Nachweis hoch. 
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3) Laden Sie eine Kopie des Dokuments als Nachweis hoch. 

 

4) Wählen Sie anschliessend die Schaltfläche «Speichern und schliessen» um wieder auf die 

Übersicht der Finanzierungsquellen zu gelangen und die weiteren Versicherungen zu bearbeiten. 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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3.6 Assistenzbeitrag der Invalidenversicherung (AB-IV)  

 

Achtung 

Menschen mit Behinderungen, die privat wohnen und und einen Assistenzbeitrag der 

Invalidenversicherung beziehen, müssen diesen in AssistMe angeben. 

Bei Menschen mit Behinderungen, welche in einem Wohnheim oder einer anderen kollektiven 

Wohnform wohnen, müssen keine Angaben zum AB-IV gemacht werden. In AssistMe wird diese 

Finanzierungsquelle nicht angezeigt.  

 

 

 

Hinweis zum Assistenzbeitrag: 

Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben Privatwohnende, welche eine 

Hilflosenentschädigung (HE) der Invalidenversicherung (IV) beziehen.  

Personen, die in einem Heim wohnen und beabsichtigen, aus dem Heim auszutreten, können ein 

Leistungsgesuch bei der IV-Stelle einreichen.  

Weiterführende Informationen zum Assistenzbeitrag der IV finden Sie hier: AB-IV 

 

Nehmen Sie die aktuelle Verfügung für den Assistenzbeitrag zur Hand und gehen Sie wie folgt vor: 

 
1) Wählen Sie bei der Frage «Beziehen Sie einen Assistenzbeitrag der Invalidenversicherung?» die 

Schaltfläche «Ja» an.  

2) Klicken Sie auf die Schaltfläche «Verfügung erfassen» 
a. Wählen Sie im Feld «Ausstellungsdatum» das Ausstellungsdatum gemäss Verfügung. 
b. Erfassen Sie im Feld «Gültig ab» den Monat sowie das Jahr ab welchem die Verfügung gültig 

ist. 
c. Lassen Sie das Feld «Gültig bis» leer, auch wenn in der Verfügung ein Enddatum (Revision) 

angegeben ist2.  
d. Füllen Sie die Tabelle in AssistMe gemäss der Verfügung aus. Achten Sie dabei darauf, dass 

nur die Werte von «Ansatz in Franken» und «Maximal pro Jahr in Franken» übertragen werden 
müssen. 

 

 
2 Oft ist auf der Verfügung ein Enddatum angegeben (Revision), wie im untenstehenden Beispiel. Die Revision wird aber eventuell gar nicht exakt an diesem Datum 

durchgeführt, sondern findet etwas verzögert statt und die Verfügung hat daher meist eine längere Gültigkeitsdauer. Oft wird bei der Revision zudem ein unveränderter 

Bedarf festgestellt und die bisherige Verfügung hat weiterhin ihre Gültigkeit. 

https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen/Invalidenversicherung-IV/Assistenzbeitrag
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3) Laden Sie eine Kopie des Dokuments als Nachweis hoch. 

 

4) Wählen Sie anschliessend die Schaltfläche «Speichern und schliessen» um wieder auf die 
Übersicht der Finanzierungsquellen zu gelangen und die weiteren Versicherungen zu bearbeiten. 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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3.7 Ergänzungsleistungen Behinderungs- und Krankheitskosten (EL BK) 

 

Achtung 

Menschen mit Behinderungen, die privat wohnen und und einen Assistenzbeitrag der 

Invalidenversicherung beziehen, müssen diesen in AssistMe angeben. 

Bei Menschen mit Behinderungen, welche in einem Wohnheim oder einer anderen kollektiven 

Wohnform wohnen, müssen keine Angaben zu Ergänzungsleistungen Behinderungs- und 

Krankheitskosten gemacht werden. In AssistMe wird diese Finanzierungsquelle nicht angezeigt.  

 

 

Falls der Mensch mit Behinderungen privat wohnt und monatlich einen gleichbleibenden Betrag von 

der Ausgleichskasse im Rahmen der «Ergänzungsleistungen Krankheits- und Behinderungskosten 

(EL BK)» erhalten oder Anspruch darauf haben könnten (für Pflege, Hilfe oder Betreuung zu Hause 

von Angehörigen oder angestelltem Personal gem. Art. 15, 16, 17 und 18 EV ELG), muss dieser in 

AssistMe erfasst werden. 

 

Pflege zu Hause (Art. 15 EV ELG) 

Für Angehörige, die notwendige Leistungen der Grundpflege erbringen, werden CHF 25 pro Stunde 

vergütet. Pro Jahr werden höchstens CHF 9600 bezahlt. Dies gilt lediglich für Angehörige, die nicht an 

der Ergänzungsleistung beteiligt sind. 

 

Hilfe und Betreuung zu Hause (Art. 16 EV ELG) 

Bezügerinnen und Bezüger einer Hilflosenentschädigung haben Anspruch auf Hilfe und Betreuung zu 

Hause. Konkret handelt es sich um: 

1. Kontrollgänge zur Verzögerung oder Vermeidung eines Heim- oder Spitaleintritts bei Personen 

mit kognitiven Einschränkungen oder psychischen Erkrankungen, die alleine leben und ab und zu 

eine geringfügige Überwachung oder Kontrolle benötigen, 

2. Begleitung auf Spaziergängen ausser Haus zur Erhaltung der Mobilität, zum Kontakt mit der 

Aussenwelt und zur Prävention von Immobilität, sozialer Isolation und psychischen Krisen, 

3. Hilfestellung bei Bewegungsabläufen ausserhalb von therapeutischen Sequenzen zur Erhaltung 

oder Wiedererlangung von Fähigkeiten oder der Selbstständigkeit, 

4. Präsenz einer Person zur punktuellen Entlastung von betreuenden Familienangehörigen bei 

Sterbenden als Ergänzung zu Palliative-Care-Leistungen und bei erwachsenen Personen mit 

kognitiven Einschränkungen, die eine ständige Überwachung benötigen, und 

5. Installation, Miete und Wartung eines Notrufsystems bei sturzgefährdeten Personen zur 

Vermeidung eines Heim- oder Spitaleintritts. 

Der Bedarf muss mit einem «kleinen Arztbericht» nachgewiesen werden. Die Hilfe und Betreuung ge-

mäss Aufzählungspunkt 4 wird auch beim Fehlen einer Hilflosenentschädigung vergütet bei 

versicherten Personen, die an einer progredienten, weit fortgeschrittenen Krankheit leiden und zu der 

Zeit, in der die Erkrankung nicht mehr auf eine kurative Behandlung anspricht, nur noch eine 

begrenzte Lebenserwartung haben. 
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Für Leistungen, die von Organisationen erbracht werden, könnten pro Stunde maximal CHF 46 

vergütet werden. Hinzu kommt einmal pro Tag eine Wegpauschale von CHF 5.  

Die Vergütung der Hilfe und Betreuung zu Hause durch Angehörige ist unter den folgenden Bedingun-

gen möglich: 

➢ sie sind nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen, 

➢ durch die Hilfe und Betreuung erleiden sie eine länger dauernde, wesentliche Erwerbseinbusse 

und 

➢ sie haben das Referenzalter noch nicht erreicht. 

Die Hilfe und Betreuung durch Angehörige wird mit CHF 25 pro Stunde und höchstens im Umfang der 

nachgewiesenen Erwerbseinbusse vergütet. 

 

Hilfe, Pflege und Betreuung durch fest angestelltes Personal (Art. 18 EV ELG) 

Kosten für arbeitsvertraglich direkt angestelltes Personal für Hilfe, Pflege und Betreuung ist für zu 

Hause wohnende Bezügerinnen und Bezügern einer Hilflosenentschädigung für schwere oder 

mittelschwere Hilflosigkeit möglich. Die Hürden sind allerdings hoch. Eine Anstellung ist nur für 

Leistungen möglich, die nicht von einer Organisation der Krankenpflege und Hilfe zu Hause (Spitex) 

erbracht werden können. Die Ausgleichskasse des Kantons Bern muss vor der Anstellung 

Gelegenheit erhalten, durch eine von ihr bezeichnete Fachperson Art und Umfang der Leistungen 

sowie das Anforderungsprofil der anzustellenden Person zu definieren. Es gibt weder Vorgaben zum 

Lohn noch einen jährlichen Höchstbetrag. 

 

 

Hinweis zu den Ergänzungsleistungen Behinderungs- und Krankheitskosten: 

Falls mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein Anspruch auf EL-BK der Ausgleichskasse 
bestehen könnte, müssen Sie eine Bedarfsabklärung bei der Ausgleichskasse beantragen. Sie 
finden die dazu erforderlichen Formulare KK04 bis KK06 für Bedarfsabklärungen als PDF auf der 
Webseite der Ausgleichskasse Bern (zuunterst bei den Abschnitten «Grundpflege und Betreuung 
durch Familienangehörige» und «Pflege und Betreuung durch angestellte Pflegekräfte») ->  
https://www.akbern.ch/de/Versicherungen/EL/Ruckerstattung-der-
Krankheitskosten/Rueckerstattung-der-Krankheitskosten.html 
 

 
 
Falls Sie bereits ein Schreiben der Ausgleichskasse erhalten haben, welches einen monatlich gleich 
bleibebenden Betrag für EL Behinderungs- und Krankheitskosten ausweist, nehmen Sie dieses zur 
Hand und gehen Sie wie folgt vor: 

 
1) Wählen Sie bei der Frage «Beziehen Sie Ergänzungsleistungen für Behinderungskosten?» die 

Schaltfläche «Ja» aus, falls Sie monatlich einen gleich bleibenden Betrag von der 

Ausgleichskasse im Rahmen der «Ergänzungsleistungen Krankheits- und Behinderungskosten» 

erhalten (für Pflege, Hilfe oder Betreuung zu Hause von Angehörigen oder angestelltem Personal 

gem. Art. 15, 16 und 18 EV ELG). 

2) Klicken Sie auf die Schaltfläche «Verfügung erfassen» 
a. Wählen Sie im Feld «Ausstellungsdatum» das Ausstellungsdatum gemäss Schreiben der 

Ausgleichskasse. 
b. Erfassen Sie im Feld «Gültig ab» den Monat sowie das Jahr ab welchem die Leistung von der 

Ausgleichskasse ausbezahlt wird. 
c. Lassen Sie Das Feld «Gültig bis» leer, wenn die Leistung nicht befristet ist. 

https://www.akbern.ch/de/Versicherungen/EL/Ruckerstattung-der-Krankheitskosten/Rueckerstattung-der-Krankheitskosten.html
https://www.akbern.ch/de/Versicherungen/EL/Ruckerstattung-der-Krankheitskosten/Rueckerstattung-der-Krankheitskosten.html
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d. Füllen Sie die Tabelle «Ergänzungsleistungen» anhand der Angaben aus dem Schreiben wie 
folgt aus: 
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3) Laden Sie eine Kopie des Dokuments als Nachweis hoch. 

 

4) Wählen Sie anschliessend die Schaltfläche «Speichern und schliessen», um wieder auf die 

Übersicht der Finanzierungsquellen zu gelangen und die weiteren Versicherungen zu bearbeiten. 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
  

Achtung 

Folgenden Ergänzungsleistungen müssen nicht erfasst werden, obwohl diese später im 

Abrechnungsprozess angerechnet werden (via direktem Datenaustausch mit der 

Ausgleichskasse): 

- Entlastungsaufenthalte: Vorübergehende Aufenthalte in einem Heim oder Spital zur 

Entlastung der Angehörigen für maximal drei Monate, sowie ärztlich angeordnete Bade- 

und Erholungskuren 

- Hilfe, Pflege und Betreuung in Tagesstrukturen (Tagesheime, Beschäftigungsstätten)  

- Hilfe im Haushalt und Betreuung zu Hause durch die Spitex oder private Institutionen 

 

Ebenfalls sind folgende Leistungen der EL nicht zu deklarieren, da diese keine 

behinderungsbedingten, personellen Unterstützungsleistungen darstellen: 

- Ausgewiesene Mehrkosten für eine medizinisch erforderliche Diät zu Hause 

- Transporte zur nächstgelegenen medizinischen Behandlungsstelle 

- Kosten für Pflegehilfsgeräte: Aufzugständer, Badelift, Elektrobett, Krankenheber, 

Nachtstuhl 

- Kosten für Hilfsmittel, die durch die AHV teilfinanziert werden (Gesichtsepithesen, 

Hörgeräte, Lupenbrillen, Perücken, Rollstühle, orthopädische Mass-Schuhe und Serien-

Schuhe, Sprechhilfe-Geräte) 

- Kosten für Starbrillen oder Kontaktlinsen nach Staroperation, kostspielige orthopädische 

Änderungen von Konfektionsschuhen, Notrufsystem etc. 

- Kostenbeteiligung der Krankenkasse aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 

(Franchise und 10% Selbstbehalt) 

- Zahnbehandlungen 
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3.8 Andere Finanzierer 

Sobald Sie die Pflichtfelder zu jeder der oben aufgeführten Finanzierungsquellen ausgefüllt haben, 

können Sie im Abschnitt «Andere Finanzierer» weitere Quellen angeben. Falls Sie Leistungen eines 

der nachfolgend aufgeführten Finanzierers beziehen, müssen Sie diese unter dem Abschnitt «Andere 

Finanzierer» erfassen: 

• Arbeitslosenversicherung (ALV) 

• Dienstleistungen Dritter anstelle eines Hilfsmittels (IV)  

• Haftpflichtversicherung 

• Leistungen der Beruflichen Vorsorge (BVG)  

• Medizinische Langzeitüberwachung bei Geburtsgebrechen (IV)  

• Opferhilfe  

• Unfallversicherung (UVG)  

• Weitere Leistungen der Invalidenversicherung (IVG) 

Für die Erfassung weiterer Finanzierer, nehmen Sie die Verfügung der jeweiligen Versicherung oder 
ein anderes Dokument (wie z.B. ein Kontoauszug oder ein Schreiben der Versicherung, auf welchem 
die Leistung aufgeführt ist) zur Hand und gehen Sie wie folgt vor: 

1) Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche «Leistungen erfassen» und wählen Sie im Feld 
«Finanzierer» die gewünschte Quelle aus der Liste aus.  
1) Wählen Sie im Feld «Ausstellungsdatum» das Ausstellungsdatum gemäss Dokument. 
2) Erfassen Sie im Feld «Gültig ab» den Monat sowie das Jahr ab welchem die Leistung 

ausbezahlt wird. 
3) Lassen Sie das Feld «Gültig bis» leer, wenn die Leistung nicht befristet ist. 
4) Füllen Sie alle rot markierten Pflichtfelder aus. Die Leistungen des jeweiligen Finanzierers 

können Sie entweder in Franken (Feld «Leistung (CHF)») oder in Stunden (Feld «Leistung 
(h)») erfassen. 
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2) Laden Sie eine Kopie des Dokuments als Nachweis hoch. 

 

3) Wählen Sie anschliessend die Schaltfläche «Speichern und schliessen» um auf die Übersicht der 

Finanzierungsquellen zu gelangen. 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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4. Kein Anspruch – Begründung angeben 

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie bei Finanzierungsquellen vorgehen müssen, bei denen 
kein Anspruch auf Leistungen bestehen 

Wenn Sie bei einer Finanzierungsquelle keine Leistungen beziehen (also die einleitende Frage mit 
"Nein" beantworten), müssen Sie angeben, wieso Sie diese Leistung nicht beziehen. Sie können 
dabei unter verschiedenen Antworten auswählen: 

Je nach Antwort, die Sie wählen, müssen Sie weitere Angaben machen. AssistMe zeigt Ihnen jeweils 
an, welche dies sind und ob Sie ein Dokument als Nachweis hochladen müssen. Die möglichen 
Antworten und geforderten Angaben werden nachfolgend beschrieben. 

4.1 Ein Gesuch ist hängig 

Wenn Sie ein Gesuch gestellt haben und dieses noch hängig ist (d.h. Sie noch keinen Bescheid 

erhalten haben), wählen Sie bitte den Auswahlgrund «Mein Gesuch ist noch hängig» an und geben 

Sie im Feld «Wann haben Sie das Gesuch eingereicht?» das entsprechende Datum ein. 

Sobald Sie eine definitive Verfügung erhalten haben, können Sie diese, wie im Abschnitt «Anspruch-

Verfügung erfassen» beschrieben, erfassen.  

 



 

 

 

 

Anleitung zur Erfassung der Finanzierungsquellen_V.docx 27/28 

 

4.2 Abschlägiger Bescheid auf ein Gesuch 

Wenn Sie auf ein Gesuch einen abschlägigen Bescheid erhalten haben, wählen Sie diese Antwort 

aus. Geben Sie im Feld "Wann wurde der abschlägige Bescheid ausgestellt" das Datum ein, an 

welchem Sie den abschlägigen Bescheid erhalten haben.  

Laden Sie anschliessend den abschlägigen Bescheid im Feld «Dokument hochladen» hoch. 

 

4.3 Die Anspruchsbedingungen sind nicht erfüllt 

Wenn Sie die Anspruchsbedingungen nicht erfüllen, wählen Sie diese Antwort aus und erläutern Sie 

im nachfolgenden Feld ausführlich, weshalb Sie diese nicht erfüllen. 
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4.4 Noch kein Gesuch gestellt 

Wenn Sie noch kein Gesuch gestellt haben, wählen Sie diese Antwort aus und erläutern Sie im 

nachfolgenden Feld ausführlich, wieso Sie dies noch nicht getan haben. 

 

4.5 Andere Gründe 

Falls keine der genannten Antworten passend ist, wählen Sie bitte «Andere Gründe» und erläutern 
Sie ausführlich, weshalb Sie keine Leistungen beziehen. 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

5. Kontaktstelle bei Fragen  

Bei Fragen vor, während und nach der Erfassung Ihrer Finanzierungsquellen in AssistMe können Sie 

uns gerne kontaktieren: 

  

Support AssistMe  

Helpline: 031 300 33 70  

E-Mail: support-assistme.gsi@be.ch 

 

 

mailto:support-assistme.gsi@be.ch
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